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Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beschließt den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf der Nachtragssatzung zur 
Haushaltssatzung der Stadt Kamen für das Haushaltsjahr 2000. 
 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Der Nachtragshaushalt ist nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand lediglich für den Vermö-
genshaushalt erforderlich. 
 
Wesentliches Ziel bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2000 war im Hinblick auf die not-
wendige Haushaltssicherung, eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden. Aus diesem Grun-
de wurden nur zwingend erforderliche Investitionen in Ansatz gebracht. Als verbleibende 
Finanzierung wurde ein Betrag von lediglich 450.000,-- DM an Kreditaufnahmen veran-
schlagt.  
 
Als weitere wesentliche Einnahmen wurden Erlöse aus Grundstücksverkäufen (8,5 Mio. DM) 
sowie Erschließungsbeiträge (2.275.000,-- DM) eingeplant. Der Planungsstand für die in 
Frage kommenden Baugebiete ist jedoch nicht soweit gediehen, dass diese Einnahmen in 
voller Höhe realisiert werden können. Es ist mit einer Einnahme-Veränderung von 5,0 Mio. 
DM zu rechnen. Dieser Verschlechterung steht jedoch eine Minderausgabe bei den Kosten 
für den Grunderwerb in Höhe von 1,5 Mio. DM gegenüber.  
 
Letztlich wird im Vermögenshaushalt mit einer Verschlechterung in Höhe von 3,5 Mio. DM 
gerechnet. Auf der Ausgabenseite befinden sich die Investitionsmaßnahmen wegen des oh-
nehin - gegenüber den Vorjahren - geringen Volumens in der Ausführung. Nennenswerte 
Einsparungen sind hier nicht zu erwarten. Nach der für das Haushaltsjahr 2000 vorgesehe-
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nen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (506.000,-- DM) würde sich der Bestand auf 
rd. 1,7 Mio. DM belaufen. Auch in Absprache mit der Aufsichtsbehörde soll dieser Betrag 
besser zur Absicherung von Risiken in Verwaltungshaushalten verbleiben, soweit hier nicht 
deutlich zu erkennen ist, dass eine Haushaltssicherung nicht mehr erforderlich ist.  
Somit verbleibt als Gegenfinanzierung für die abzusehene Verschlechterung im Vermögens-
haushalt lediglich eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. DM. 
 
 
Für die betroffenen Haushaltsstellen werden nachfolgende Beträge festgesetzt: 
 
Hhst. Bezeichnung bisher - DM - neu - DM - Veränderung DM 
630.35006 Erschließungsbeiträge 2.275.000,-- 1.275.000,-- - 1.000.000,--
880.34004 Erlöse aus Grundstücks- 

verkäufen 
8.500.000,-- 4.500.000,-- - 4.000.000,--

910.37707 Einnahmen aus Krediten 450.000,-- 3.950.000,-- + 3.500.000,--
880.93205 Kosten des Grunder-

werbs 
3.800.000,-- 2.300.000,-- - 1.500.000,--

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


